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Begründung zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wulfsberg-

straße“ 

 

 

Ortsteil: Ennigerloh 

Plangebiet: südlich der Wulfsbergstraße, westlich der Neubeckumer Straße 

 

 

Verfahrensstand:  Entwurf 

 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und 

der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 

 

1 Anlass und Ziele der Planung  

Mit der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Gewerbegebiet Wulfsbergstraße“ 

sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung für Lagerhallen bzw. eines Gara-

genparks geschaffen werden.  

Lagerraum in Ennigerloh ist knapp, viel Häuser besitzen heutzutage keinen Keller oder keine Ga-

rage mehr. Insbesondere für Handwerker, Autoliebhaber oder Wohnwagenbesitzer bieten die ex-

ternen Lagerhallen eine gute Möglichkeit, alles sicher zu verstauen. Aus diesem Grund sollen auf 

der rd. 5.300 m² großen Fläche auf einer heute ungenutzten Freifläche westlich der Neubeckumer 

Straße (B 475) Lagerhallen bzw. ein Garagenpark errichtet werden. In einer ersten Phase können 

auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes zunächst rd. 26 Lagerhallen / Garagen errichtet 

werden, die zwischen 35 m² und 200 m² groß sein sollen und zukünftig angemietet werden können. 

In einer zweiten Phase sollen weitere 27 Lagerhallen / Garagen entstehen, für die das heutige Pla-

nungsrecht nun angepasst werden soll. Mit dem geplanten Vorhaben sollen auf dem Baugrund-

stück insgesamt bis zu ca. 53 isolierte Lagerhallen / Garagen für Kleingewerbetreibende, mittlere 

Unternehmen und Privatpersonen errichtet werden. Es ist vorgesehen die Dachflächen der bauli-

chen Anlagen mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten sowie die im Bebauungsplan vorgesehenen 

Anpflanzungsflächen zur Eingrünung entsprechend herzurichten. Für die Änderung des Bebau-

ungsplan Nr. 41 „Gewerbegebiet Wulfsbergstraße“ ist hierfür lediglich die überbaubare Grund-

stücksfläche zu erweitern. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben hiervon unbe-

rührt.  

Die Erschließung des Baugrundstückes ist über die von Norden heranführende Wulfsbergstraße 

gegeben.  

2 Verfahren 

Die geplante Bebauungsplanänderung soll im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgen. 

Gemäß § 13 (1) BauGB kann das vereinfache Verfahren für die Änderung eines Bebauungsplanes 

zur Anwendung kommen, wenn die Grundzüge der Planung dadurch nicht berührt werden. Die 

Grundzüge einer Planung bleiben dann unberührt, wenn das der bisherigen Planung zugrunde 

liegende Leitbild nicht verändert und der planerische Grundgedanke somit erhalten bleibt. Dieses 

ist angesichts der geplanten Änderung der Fall. Der Bebauungsplan dokumentiert für den 
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Änderungsbereich ein Gewerbegebiet, woran auch weiterhin festgehalten werden soll. So wird die 

vorhandene Nutzungsstruktur entlang der Neubeckumer Straße fortgeführt, ohne den zulässigen 

Versiegelungsgrad in Form der GRZ zu ändern. 

Im Baugesetzbuch werden darüber hinaus in § 13 (1) Ziffern 1 - 3 Anwendungsvoraussetzungen 

für das vereinfachte Verfahren genannt. Diese werden erfüllt: 

 Durch die Planung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung unterliegen. 

 Mit der Planung ist keine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Ziffer 7 Buchstabe b BauGB 

genannten Schutzgüter (Natura 2000: FFH-Gebiete / Europäische Vogelschutzgebiete) 

verbunden. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG 

zu beachten sind. 

Gemäß § 13 (3) BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 

und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. 

3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes 

Der rd. 0,53 ha große räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 

„Gewerbegebiet Wulfsbergstraße“ umfasst das Flurstück 78 in der Flur 27 in der Gemarkung Enni-

gerloh.  

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

Im Norden: durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 161,142 und 159; 

Im Osten: durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 164, 165, 116 und 115; 

Im Süden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 118 und 72; 

Im Westen: durch die nordöstliche Grenze des Flurstücks 72. 

 

Die Begründung ist gem. § 9 (8) BauGB beigefügt. 

4 Situationsbeschreibung  

Der seit 2005 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 41 „Gewerbegebiet Wulfsberg“ überplant den 

Änderungsbereich als Gewerbegebiet und setzt für den Änderungsbereich eine Baugrenze fest, 

welche ein zentral gelegenes 30 x 50 m großes Baufeld beinhaltet, wodurch jedoch die festgesetzte 

GRZ nicht voll ausgenutzt werden kann. Zur östlichen und südöstlichen Geltungsbereichsgrenze 

ist ein 6,00 m breiter Anpflanzungsstreifen vorgesehen. 

Nördlich angrenzend befindet sich innerhalb der gewerblich festgesetzten Fläche ein 

Nahversorger, östlich grenzen Wohngebäude an. Im Süden sowie im Westen grenzen 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Rund 25,00 m südlich des Plangebietes verläuft eine 

Hochspannungsleitung.  

Auf der Fläche befand sich bis zuletzt ein altes Wohngebäude, welches nicht mehr bewohnt und 

mittlerweile abgerissen wurde sowie im übrigen Wiesengrün.  
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5 Planungsrechtliche Vorgaben  

Im Regionalplan Münsterland des Regierungsbezirkes Münster liegt der Geltungsbereich der 

Bebauungsplanänderung innerhalb des dargestellten allgemeinen Siedlungsbereiches. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ennigerloh stellt den Änderungsbereich als 

gewerbliche Baufläche dar. 

Die Änderungsplanung entspricht somit sowohl dem Anpassungsgebot nach § 1 (4) BauGB 

(Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung) und dem Entwicklungsgebot nach 

§ 8 (2) BauGB (Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan). 

6 Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1 Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist in dem Bebauungsplan Nr. 41 „Gewerbegebiet Wulfsbergstraße“ 

entsprechend des Höchstmaßes für Gewerbegebiete gem. § 17 BauNVO auf 0,8 festgesetzt. Diese 

Festsetzung bleibt von der Änderung des Bebauungsplanes unberührt, sodass auch der heute be-

reits maximal mögliche Versiegelungsgrad mit einer GRZ von 0,8 eingehalten werden kann. 

6.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in dem Bebauungsplan bislang über Baugrenzen vor-

gegeben. Künftig sollen die überbaubaren Grundstücksflächen über neu konzipierte Baugrenzen 

geregelt werden. Im Zuge dessen ist die Erweiterung der Baugrenze über das gesamte Flurstück 

78, ausgenommen des 6,00 m breiten Anpflanzungsstreifen entlang der südlichen und östlichen 

Plangebietsgrenze, vorgesehen. So entsteht ein zusammenhängendes und flexibel ausnutzbares 

Baufenster. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen bleibt hiervon unbe-

rührt. 

6.3 Verkehrsflächen 

Die Erschließung des Plangebietes kann über eine Zuwegung ausgehend von der Wulfsbergstraße 

im Norden erfolgen. Die Zuwegung ist im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 41 als mit 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche festgesetzt. Darüber wird auch zukünftig die 

Erschließung des Änderungsbereiches sichergestellt.  

7 Auswirkungen der Planung 

7.1 Belange des Verkehrs 

Die Erschließung der Grundstücke ist weiterhin über die Verkehrsfläche „Wulfsbergstraße“ gesi-

chert. Die Wulfsbergstraße kann den durch die bauliche Errichtung zusätzlich entstehenden Ver-

kehr problemlos aufnehmen. 

Belange des ruhenden Individualverkehrs im öffentlichen Straßenraum werden durch die Planung 

nicht berührt.  

7.2 Belange der Ver- und Entsorgung 

Die Belange der Ver- und Entsorgung werden durch die geplante Bebauungsplanänderung nicht 

berührt. Die Ver- und Entsorgung kann über Verlegung entsprechender Anschlüsse in der 
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Wulfsbergstraße erfolgen. Die überbaubaren Grundstücksflächen halten zur südlich verlaufenden 

Hochspannungsleitung einen Abstand von rd. 25,00 m 

7.3 Belange der Umwelt 

Die vorliegende Bauleitplanung erfüllt die Bedingungen an ein vereinfachtes Verfahren gemäß 

§ 13 BauGB. Mit der Anwendung des § 13 BauGB kann gemäß § 13 (2) BauGB auf eine Darstellung 

der nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes und der voraus-

sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) verzichtet werden. Die Umweltbe-

lange sind dennoch in der Begründung zu betrachten. Bezüglich der Schutzgüter ergeht folgende 

Beurteilung:  

 

Schutzgut Derzeitiger Umweltzustand Umweltzustand nach Änderung des 

Bebauungsplanes 

Tiere, Pflanzen, Flä-

che, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie 

die Landschaft und 

die biologische Viel-

falt 

 

Das Plangebiet ist ein bereits zu 

Bau- und Erschließungszwecken 

rechtskräftig überplanter Be-

reich. 

 

 

Die Änderungsplanung hat keine we-

sentlichen Auswirkungen auf den 

heute bereits grundsätzlich rechts-

kräftig geregelten Zulässigkeitsmaß-

stab baulicher Anlagen in dem Ge-

biet. 

Insgesamt sind infolge der Ände-

rungsplanung keine erheblichen Be-

einträchtigungen der Schutzgüter 

und somit keine erheblichen Um-

weltauswirkungen zu erwarten. 

 

 

Ein Verstoß gegen § 44 (1) Ziffer 1 BNatSchG ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

7.4 Immissionsschutz 

 

Gewerbelärm 

Durch die vorliegende Änderung werden gegenüber dem bestehenden Planungsrecht keine neuen 

Zulässigkeiten bezüglich des Emissionsverhaltens ermöglicht. Auf Ebene des Baugenehmigungs-

verfahrens ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Richtwerte der TA Lärm für die angrenzenden Nutzun-

gen eingehalten werden können, ggf. sind entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung der Richt-

werte vorzusehen.  

 

7.5 Bodenschutz / Altlasten 

Die Bodenversiegelung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl auf das notwendige Maß 

eines Gewerbegebietes beschränkt. 

Der Stadt Ennigerloh liegen keine Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädli-

cher Bodenveränderungen begründen.  
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